
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/6/3 3Ob373/53
(3Ob374/53)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1953

Norm

ABGB §365 C2

ABGB §825 ff

ABGB §1175

HGB §105

HGB §131

HGB §145

Rechtssatz

Ein Legatar, dem ein Gesellschaftsanteil einer OHG vermacht ist, tritt im Falle der Kon:skation der OHG im Auslang (

keine Fortsetzung im Inland ) in die Rechtsgemeinschaft an den im Inland befindlichen Vermögen der OHG ein.

Entscheidungstexte

3 Ob 373/53

Entscheidungstext OGH 03.06.1953 3 Ob 373/53

SZ 26/145
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